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Thema: Beratung des Sächsischen Flüchtlingsrats in Aufnahmeein-

richtung Mockau Ill Leipzig im Zuge der Fluchtbewegung
aus der Ukraine

Sehr geehrter Herr Präsident,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die
Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1:

Warum wurde das Beratungsangebot trotz ursprünglicher Zusage wie-
der abgesagt?

Frage 2:

Welche Alternativen zur Beratung des SFR wurden gefunden, auch

angesichts dessen, dass die Nachfrage nach Beratung nach Auffas-
sung der Fragestellerin das Angebot bei Weiten übersteigt?

Frage 3:

Durch welche Trägern werden spezielle Beratungsangebote für aus

der Ukraine Geflüchtete in welchen anderen Aufnahmeeinrichtungen
gewährleistet?

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 1 bis 3:

Durch die Landesdirektion Sachsen wurde keine Zusage zu einem Bera-

tungsangebot des Sächsischen Flüchtlingsrats in der Aufnahmeeinrichtung
(AE) Mockau Ill in Leipzig erteilt. Beratungen des Sächsischen Flüchtlings-
rates sind außerhalb der AE grundsätzlich möglich.

Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine werden von dem Betreiber über mögliche

Beratungsangebote und Hilfsorganisationen informiert und bei Bedarf in
entsprechende Strukturen vermittelt.
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Inwieweit die Auffassung der Fragestellerin bzgl. eines das Angebot übersteigenden
Beratungsbedarfs tatsächlich zutreffend ist, kann seitens der Staatsregierung nicht be-
urteilt werden.

Frage 4:
Welche speziellen Beratungsangebote (sowohl aufenthaltsrechtlich, psycholo-
gisch, Bildungs- und Arbeitsmarktzugang, lebenspraktisch etc) für diese Ziel-

gruppe werden durch aus dem Staatshaushalt in welcher Höhe und seit wann

finanziert bzw. welche bereits finanzierten Angebote aufgestockt? (bitte einzeln
nach Träger und örtlichem Einsatzgebiet aufschlüsseln)

Derzeit gibt es keine speziellen Beratungsangebote für den Personenkreis der Kriegs-
flüchtlinge aus der Ukraine, die aus dem Staatshaushalt finanziert werden.

Ukrainischen Kriegsflüchtlingen stehen jedoch allgemeine Beratungsangebote zur Ver-
fügung, z. B. zu den sächsischen Hochschulen oder im Bereich Arbeitsmarktzugang.
Darüber hinaus gibt es neben der Unterstützung durch die jeweils zuständigen Behör-
den selbst eine Vielzahl von Vereinen und Privatpersonen, die ukrainische Kriegsflücht-
linge in den unterschiedlichsten Lebenslagen unterstützen und beraten, so beispiels-

weise hinsichtlich der Registrierung bzw. Meldung im Einwohnermeldeamt, bei der
Wohnungssuche oder auch bei der Findung von Plätzen in Kindertagesstätten oder
Schulen.

Mit freundlichen Grüßen

Vertes

Armin Schuster
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